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Stationäre Pflege gewinnt weiter an Bedeutung

Franz Burger, Matthias Weber

In Baden-Württemberg gab es zum Jahres-

wechsel 2005/06 über 1 200 nach dem 11. Buch 

Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung 

(SGB XI) zugelassene voll- bzw. teilstationäre 

Pflegeheime sowie fast 1 000 ambulante Pflege-

dienste. Zusammen wurden von diesen Pflege-

einrichtungen fast 125 000 Pflegebedürftige 

versorgt. Etwa 101 000 weitere Pflegebedürftige 

wurden von ihren Angehörigen zu Hause ge-

pflegt. Insgesamt bezogen Ende 2005 in Baden-

Württemberg also über 225 000 Pflegebedürf-

tige Leistungen aus der Pflegeversicherung. 

Der Anteil der Pflegebedürftigen an der Gesamt-

bevölkerung beträgt damit 2,1 %. Dies waren 

fast 1 200 Pflegebedürftige mehr als im Dezem-

ber 2003, dem Zeitpunkt der letzten Erhebung. 

Dabei nahm die Zahl der Pflegegeldempfänger 

seit 2003 um 2 700 Personen bzw. um 2,6 % 

auf 101 000 Personen ab und die Zahl der durch 

die ambulanten Pflegedienste versorgten Per-

sonen verringerte sich um 700 bzw. um 1,5 % 

auf 46 000 Personen. Erhebliche Zuwächse 

meldeten dagegen wieder die Pflegeheime. Die 

Zahl der stationär versorgten Pflegebedürftigen 

stieg um 6,2 % auf über 78 000. Falls sich dieser 

Trend im Verlauf des Jahres 2006 fortgesetzt 

hat, haben wir jetzt schon über 80 000 statio-

när versorgte Pflegebedürftige.

Zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden 

zu Hause gepflegt, ein Drittel in Heimen 

Im Dezember 2005 waren in Baden-Württem-

berg gut 225 000 Personen pflegebedürftig im 

Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes.1  Von 

den über 64-Jährigen nahm bereits jeder Zehnte 

Leistungen aus der Pflegeversicherung in An-

spruch. Rund 67 % der Pflegebedürftigen waren 

Frauen. Zwei Drittel der Pflegebedürftigen 

(147 000) wurden zu Hause gepflegt und über 

78 000 stationär in Heimen. Der Anteil der Per-

sonen, die zu Hause entweder durch Angehö-

rige oder mithilfe von ambulanten Diensten 

versorgt wurden, sank von 67 % Ende des 

Jahres 2003 auf 65 % Ende 2005. In den statio-

nären Pflegeeinrichtungen stieg dagegen die 

Zahl um 4 500 auf über 78 000 Personen; 6,2 % 

mehr als Ende 2003. 

Gut 46 000 der zu Hause versorgten Pflegebe-

dürftigen wurden Ende 2005 von ambulanten 

Diensten versorgt. Während diese Zahl zwischen 

2001 und 2003 mit fast 8 % noch stark ange-

stiegen war, wurde jetzt ein leichter Rückgang 

um 1,5 % verzeichnet (Schaubild 1). Zu diesem 

Rückgang könnte eventuell die im Bereich der 

ambulanten Pflege von den Anbietern der Pflege-

leistungen vermutete Schwarzarbeit beigetra-

gen haben. Nach einer Schätzung des Bundes-

verbandes privater Anbieter sozialer Dienste2 

waren 2005/06 allein in Baden-Württemberg bis 

zu 10 000 „schwarz“ beschäftigte Pflegekräfte 

im Einsatz. Dies liegt vor allem am Wunsch 

vieler pflegebedürftiger Menschen, möglichst 

lange in ihrer gewohnten Umgebung versorgt 

zu werden. Zudem empfinden wohl viele Be-

troffene oder deren Angehörige die Vergütungs-

sätze der Pflegedienste als zu hoch.

Weitere 101 000 der zu Hause Gepflegten wur-

den durch Angehörige oder durch privat orga-

nisierte Hilfe versorgt. Dies waren knapp 2 700 

Pflegegeldempfänger bzw. 2,6 % weniger als 

Ende 2003. Einer repräsentativen Infratest-Be-

fragung3 aus dem Jahr 2002 zufolge überneh-

men bei verheirateten Pflegebedürftigen die 

Ehepartner, bei verwitweten und in der Regel 

hochbetagten Pflegebedürftigen die Tochter, 

vereinzelt auch ein Sohn oder die Schwieger-

tochter und bei jungen Pflegebedürftigen in 

1  Durch Artikel 1 des Pflege-
Versicherungsgesetzes 
(PflegeVG) vom 26. Mai 
1994 wurde dem Sozialge-
setzbuch zum 1. Januar 
1995 ein Elftes Buch ange-
fügt (SGB XI). Damit 
wurde die Soziale Pflege-
versicherung als neuer 
eigenständiger Zweig der 
deutschen Sozialversiche-
rung neben der Kranken-
versicherung, der Unfall-
versicherung, der 
Rentenversicherung und 
der Arbeitslosenversiche-
rung geschaffen.

2 Bundesverband privater 
Anbieter sozialer Dienste 
e.V., Pressemitteilung 
Nr. 23 vom 18. April 2006. 

3  TNS Infratest Sozialfor-
schung, München, Ab-
schlusstagung des For-
schungsverbundes 
„Leben mit Hilfe und 
Pflege zu Hause – Mög-
lichkeiten und Grenzen –“, 
Berlin, 16. Juni 2005.

Dipl.-Verwaltungswissen-
schaftler Franz Burger ist 
Leiter des Referats 
„Sozialleistungen, 
Sozialbudget“ im 
Statistischen Landesamt 
Baden-Württemberg.
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der Regel die Mutter die Aufgabe der Haupt-

pflegeperson. Angesichts der sich ändernden 

Haushalts- und Familienstrukturen haben wir 

bereits jetzt die Situation, dass viele alte Men-

schen im Bedarfsfall weniger Unterstützungs-

leistungen aus dem unmittelbaren Familien-

kreis erwarten können als dies noch vor wenigen 

Jahren der Fall war. 

Professionelle Pflege gewinnt an Bedeutung 

49 % aller Pflegebedürftigen waren in die Pflege-

stufe I eingruppiert, 37 % Pflegestufe II und 

13 % Pflegestufe III. 1 % der Pflegebedürftigen 

war noch keiner Pflegestufe zugeordnet. Das 

waren vor allem die Pflegebedürftigen, die zum 

Beispiel im Anschluss an einen Krankenhaus-

aufenthalt direkt in einer stationären Pflege-

einrichtung aufgenommen wurden und für die 

zum Zeitpunkt der Erhebung noch keine Zu-

ordnung zu einer bestimmten Pflegestufe vor-

lag. Bei den Pflegegeldempfängern überwog 

die Pflegestufe I mit fast 60 %. Bei den durch 

die ambulanten Dienste versorgten Personen 

sind in der Pflegestufe I die Hälfte aller Ver-

sorgten und im stationären Bereich entfallen 

noch 36 % auf die Stufe I. Dagegen sind hier 

61 % der eingestuften Pflegebedürftigen in den 

höheren Pflegestufen II und III eingruppiert 

(Schaubild 2). Nicht in die Erhebung einbezogen 

sind die Heimbewohner der sogenannten Pflege-

stufe „0“, die in der Regel einen Hilfebedarf un-

terhalb der Leistungsvoraussetzung der Pflege-

versicherung haben (i-Punkt). Insgesamt lässt 

sich feststellen, dass die Menschen überwie-

gend dann in Pflegeheimen untergebracht und 

versorgt werden, wenn sie intensiver Pflege 

bedürfen und damit auch eher auf professio-

nelle Hilfe angewiesen sind.

Kirchliche Träger sorgten für fast 40 % 

der stationären Pflegeplätze

Die größten Anbieter im Bereich der stationären 

Pflege, die landesweit 86 000 Plätze bereit-

stellten, waren private, kirchliche und kommu-

nale Träger und zwar:

Private  24 100 Plätze   28 %, 

Diakonisches Werk   21 900 Plätze  25 %, 

Caritas   12 000 Plätze   14 %, 

kommunale oder 

öffentlich verwaltete 

Stiftungen   10 800 Plätze  13 %.
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Eckdaten der Pflegestatistik 2005

147 062
Pflegebedürftige (65 %)
zu Hause versorgt durch ...

78 305
Pflegebedürftige (35 %)

in Heimen

Angehörige
(ausschließlich)

100 672 Pflegebedürftige

Pflegedienste
46 390 Pflegebedürftige

nach Pflegestufen nach Pflegestufen

Versorgt durch

974 Pflegedienste
mit

23 451 Beschäftigten

1 228 Pflegeheime
mit

69 097 Beschäftigten

nach Pflegestufen

3 %
bisher
ohne Zu-
ordnung
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Im Einzelnen wurden gezählt: 

Vollzeitbeschäftigte  40  400,

Teilzeitbeschäftigte  52  100.

In den stationären Einrichtungen waren insge-

samt 69 000 Personen beschäftigt, knapp 6 % 

mehr als Ende 2003. 

In den ambulanten Einrichtungen wurden gut 

23 000 Beschäftigte gezählt; ein geringer Zu-

gang um 1 %. 

Der Pflegebereich scheint – einem traditionellen 

Rollenverständnis entsprechend – eine weibliche 

Domäne zu sein: Das gilt sowohl für den Frauen-

anteil wie für die Inanspruchnahme von Teilzeit-

möglichkeiten. Von 100 Beschäftigten waren 

85 Frauen, davon 51 Frauen (60 %) in Teilzeit. 

Von den Männern arbeitete nur jeder vierte 

nach einem Teilzeitmodell.

In stationären Einrichtungen arbeiteten von 

100 Beschäftigten

im Pflegebereich  70, 

für die soziale Betreuung  3, 

für die Hauswirtschaft und Verwaltung   24,

für die Haustechnik und sonstige Bereiche  3.

1994 trat das Pflegeversicherungsge-

setz als die fünfte Säule der Sozialver-

sicherung in Kraft. Das Gesetz gewährt 

ab April 1995 Leistungen für die häus-

liche Pflege und seit Juli 1996 werden auch 

Leistungen in der stationären Pflege be-

zahlt. Nach Beurteilung des medizinischen 

Dienstes werden die Pflegebedürftigen in 

drei Pflegestufen eingeteilt. 

In der Pflegestufe I sind erheblich Pflegebe-

dürftige eingruppiert. Sie haben nach der 

gesetzlichen Definition bei der Körperpflege, 

der Ernährung oder der Mobilität für wenigs-

tens zwei Verrichtungen mindestens 1-mal 

täglich Hilfebedarf und benötigen mehrfach 

in der Woche hauswirtschaftliche Versorgung. 

In der Pflegestufe II sind die Schwerpflege-

bedürftigen. Sie benötigen in den drei 

Berei chen Körperpflege, Ernährung oder 

Mobilität mindestens 3-mal täglich zu ver-

schiedenen Tageszeiten Hilfe und ebenfalls 

mehrfach in der Woche hauswirtschaftliche 

Versorgung.

In der Pflegestufe III sind die Schwerstpflege-

bedürftigen. Sie benötigen neben der mehr-

fach wöchentlichen hauswirtschaftlichen Ver-

sorgung bei Körperpflege, Ernährung oder 

Mobilität Hilfe rund um die Uhr. 

In der Pflegestufe I können die Pflegebe-

dürftigen von den ambulanten Pflegediens-

ten Pflegeeinsätze (Leistungspakete) bis zu 

384 Euro, in der Pflegestufe II bis zu 921 Euro, 

in der Pflegestufe III bis zu 1 432 Euro und 

in sogenannten Härtefällen der Pflegestufe III 

bis zu 1 917 Euro beanspruchen. Anstelle 

dieser Sachleistungen ist die Zahlung eines 

Pflegegeldes möglich. Dieses beträgt in der 

Pflegestufe I 205 Euro, in der Pflegestufe II 

410 Euro und in der Pflegestufe III 665 Euro.

Auch die Kombination von Sachleistung und 

Pflegegeld ist möglich. Wenn der pflegende 

Angehörige wegen Krankheit oder Urlaub 

ausfällt, kann die Vertretung für längstens 

4 Wochen und 1 432 Euro eingestellt werden.

Kann die Pflege zu Hause nicht ausreichend 

sichergestellt werden, besteht Anspruch auf 

teilstationäre Pflege. In Pflege stufe I werden 

383 Euro in Pflegestufe II 920 Euro und in 

Pflegestufe III bis zu 1 432 Euro bezahlt. 

Für vollstationäre Pflege in Heimen werden 

seit 1. Juli 1996 in der Pflegestufe I 1 023 Euro, 

in Stufe II 1 279 Euro und in der Pflege stufe III 

1 432 Euro pauschal bezahlt. In Härtefällen 

der Pflegestufe III können Schwerstpflege-

bedürftige bis 1 687 Euro pro Monat von 

der Pflegekasse erhalten.

Die restlichen Plätze entfielen auf folgende 

Träger:

Deutscher Paritätischer 

Wohlfahrtsverband   7, 2 %, 

Arbeiterwohlfahrt   3,0 %, 

Deutsches Rotes Kreuz   2,4 %,

sonstige gemeinnützige Träger   7, 8 %.

Im ambulanten Bereich waren die freigemein-

nützigen Träger noch stärker vertreten. 72,5 % 

oder 33 600 aller von ambulanten Diensten 

Versorgten wurden von ihnen gepflegt. Das 

Diakonische Werk ist der größte Träger unter 

den Freigemeinnützigen, gefolgt von der Cari-

tas. Die kommunalen Träger spielen nur eine 

untergeordnete Rolle.

Für 100 Pflegebedürftige 74 Dienstleistende 

Um die Versorgung und Betreuung der 125 000 

stationären und ambulanten Pflegebedürftigen 

kümmerten sich in Baden-Württemberg Ende 

2005 rund 92 500 Pflegerinnen und Pfleger 

sowie Verwaltungs- und Hausangestellte; das 

waren 4,5 % mehr als Ende 2003. 
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Auf 100 stationär zu versorgende Pflegebe-

dürftige kamen 

89   Beschäftigte, davon

  62  im Bereich Pflege und Betreuung, 

 27  mit  anderen  Aufgaben.

In den ambulanten Einrichtungen kamen auf 

100 Pflegebedürftige

51   Beschäftigte, davon

  34  im Bereich der Pflege,

  17  mit anderen Aufgaben.

Der überwiegende Teil (55 %) des in Pflegeein-

richtungen beschäftigten Personals hatte einen 

Abschluss in einem pflegerischen Beruf, einem 

nichtärztlichen Heilberuf oder einen hauswirt-

schaftlichen Berufsabschluss (Schaubild 3). Fast 

ein Viertel der Beschäftigten in den stationären 

und ambulanten Einrichtungen des Landes ver-

fügte über eine Ausbildung als Altenpflegerin 

oder Altenpfleger. Unter den Vollzeitarbeits-

kräften lag der Anteil der Altenpflegerinnen 

oder Altenpfleger mit 36 % allerdings deutlich 

höher. 

Ende 2005 arbeiteten in den stationären Pflege-

einrichtungen 7 000 Auszubildende, Praktikan-

ten, Schüler und zusätzlich 1 690 Absolventen/

-innen des Freiwilligen Sozialen Jahres bzw. 

Zivildienstleistende. Zusammen waren das fast 

13 % aller Beschäftigten. In den ambulanten 

Diensten waren 360 Auszubildende und Schü-

ler sowie 609 Zivildienstleistende und Absol-

venten des Freiwilligen Sozialen Jahres einge-

setzt. Zusammen waren das 4 % aller dort 

Beschäftigten. 

Ein Platz im Pflegeheim kostet in der 

Pflegestufe II fast 3 000 Euro 

Die 1 228 stationären Pflegeeinrichtungen in 

Baden-Württemberg verfügten über 86 600 Pflege-

plätze, darunter 83 400 für die vollstationäre 

Pflege. Die Unterbringungskosten setzen sich 

für die vollstationäre Pflege aus dem Pflege satz, 

dem Entgelt für die Unterkunft und die Ver pfle-

gung sowie der Investitionskostenpauschale zu-

sammen. Die Bewohner werden damit an den 

Aufwendungen für Inves titionen bzw. Instand-

haltungskosten beteiligt. Im Rahmen der Pflege-

statistik werden nur der Pflegesatz und das Ent-

gelt für Unterkunft und Verpflegung erhoben. Aus 

im Internet veröffent lichten Preislisten ist zu ent-

nehmen, dass die Zulage für die Investitionskos-

ten bei ca. 15 Euro pro Tag und Pflegeplatz liegt. 

Die durchschnittlichen Pflegesätze für die sta-

tionäre Dauerpflege betrugen pro Person und 

Tag Ende 2005 in der

Pflegestufe I   48 Euro, 

Pflegestufe II   61 Euro,

Pflegestufe III   78 Euro.

Hinzu kamen jeweils noch ca. 20 Euro als durch-

schnittliches Entgelt für die Unterkunft und Ver-

pflegung. Geht man weiter von einer täglichen 

Investitionskostenpauschale von 15 Euro aus, 

errechnen sich für die stationäre Unterbringung 

folgende monatlichen Gesamtkosten in der 

Pflegestufe I   2 500 Euro, 

Pflegestufe II   2 900 Euro, 

Pflegestufe III   3 400 Euro. 

Etwa 40 % dieser monatlichen Gesamtpflege-

sätze (einschließlich Investitionskostenpauschale 

und Entgelt für Unterkunft und Verpflegung) 

werden von der Pflegeversicherung abgedeckt. 

Die restlichen 60 % müssen vom Heimbewohner 

übernommen werden. Können die Pflegebedürf-

tigen bzw. eventuell unterhaltspflichtige Ange-

hörige diese Beträge nicht selbst aufbringen, 

kommt zusätzlich die Hilfe zur Pflege nach Kapi-

tel 7 des 12. Buches Sozialgesetzbuch – Sozial-

hilfe (SGB XII) in Betracht. Im Verlauf des Jah-

res 2005 nahmen in Baden-Württemberg rund 

34 100 Menschen diese Hilfeleistung in An-

spruch. Insgesamt mussten die Leistungsträger 

2005 knapp 305 Mill. Euro dafür aufwenden. 

Erstmals seit der Einführung der Pflegestatistik 

wurden die meisten vollstationären Pflegeplätze 

in Einzelzimmern nachgewiesen. In den Einrich-

tungen der freigemeinnützigen und öffentlichen 

Träger sind mehr als die Hälfte aller Pflegeplätze 

Einzelzimmer bei den privaten Pflegeheimen 

nur gut ein Drittel. 
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Personal in Pflegeeinrichtungen Baden-Württembergs
im Dezember 2005 nach Berufsabschluss

Anteile in %

Altenpfleger/-in

Altenpflegehelfer/-in

Krankenschwester/
-pfleger/-in

Krankenpflegehelfer/-in

sonstige nichtärztliche/pflegerische Berufe
Fach-/
sonstige hauswirtschaftliche Berufe

sonstiger
Berufsabschluss

ohne Berufsabschluss/
noch in Ausbildung

25

20

4 7
2

17

3

22

Insgesamt
92 548
Personen
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stationär

ambulant

von Angehörigen versorgt
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Pflegebedürftige in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs
am 15. Dezember 2005 nach Art der Pflege

Biberach (LKR)

Lörrach (LKR)

Heidelberg(SKR)

Freiburg im Breisgau (SKR)

Heilbronn(SKR)

Rems-Murr-Kreis (LKR)

Breisgau-Hochschwarzwald (LKR)

Tuttlingen (LKR)

Alb-Donau-Kreis (LKR)

Esslingen (LKR)

Reutlingen (LKR)

Stuttgart(SKR)

Heilbronn (LKR)

Böblingen (LKR)

Ludwigsburg (LKR)

Tübingen (LKR)

Rottweil (LKR)

Rastatt (LKR)

Ulm(SKR)

Mannheim(SKR)

Calw (LKR)

Freudenstadt (LKR)

Waldshut (LKR)

Hohenlohekreis (LKR)

Rhein-Neckar-Kreis (LKR)

Bodenseekreis (LKR)

Zollernalbkreis (LKR)

Baden-Württemberg

Ostalbkreis (LKR)

Sigmaringen (LKR)

Ortenaukreis (LKR)

Göppingen (LKR)

Ravensburg (LKR)

Karlsruhe (LKR)

Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR)

Heidenheim (LKR)

Schwäbisch Hall (LKR)

Konstanz (LKR)

Emmendingen (LKR)

Neckar-Odenwald-Kreis (LKR)

Pforzheim(SKR)

Baden-Baden(SKR)

Enzkreis (LKR)

Karlsruhe(SKR)

Main-Tauber-Kreis (LKR)

10

10

16

10

7

8

9

6

9

6

5

6

5

5

5

3

13

15

10

12

10

11

11

7 5 12

8 5 11

8 6 10

6 7 10

8 5 10

7 6 9

7 5 10

7 4 12

8 4 11

7 4 11

8 4 9

8 4 10

9 4 9

10 4 8

7 5 10

9 4 9

7 4 11

7 5 9

6 5 11

7 4 9

8 3 10

6 4 10

7 3 11

7 3 10

7 5 8

8 4 8

9 3 9

7 4 9

6 5 9

6 4 9

6 4 9

7 4 8

7 4 8

8 4 6

6 4 7

6 3 7

6 4 7

7

Pflegebedürftige je 1000 Einwohner

Die von ambulanten Diensten versorgten Pflege-

bedürftigen nehmen Pflegesachleistungen in 

Anspruch, die in den sogenannten Leistungs-

paketen beschrieben sind. Die Kosten ergeben 

sich individuell aus der Wahl und der Zusammen-

setzung der verschiedenen Leistungspakete. Für 

jedes Paket ist ein Preis zwischen den Pflege-

kassen und den Verbänden der Leistungser-

bringer vereinbart. Je nach Pflegestufe stehen 

dem Pflegebedürftigen Sachleistungen bis zu 

einer bestimmten Höhe zur Verfügung. Benötigt 

er darüber hinaus Leistungen, so sind diese 

vom Versicherten selbst oder vom Sozialhilfe-

träger zu übernehmen.

Häusliche Pflege in ländlichen Kreisen 

stärker verbreitet

Die regionale Zuordnung der Pflegebedürftigen 

erfolgt bei den stationären wie auch bei den 

ambulanten Einrichtungen nach dem Sitz der 
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Einrichtung. Deshalb lassen sich weder die An-

zahl der Gepflegten noch das Angebot an am-

bulanten Pflegedienstleistungen kreisscharf 

dar stellen. Ambulante Dienste versorgen über 

die Kreisgrenzen hinweg auch Pflegebedürftige 

in den Nachbarkreisen und ein entsprechendes 

Angebot stationärer Einrichtungen wird auch 

von Pflegebedürftigen aus den Nachbarkreisen 

in Anspruch genommen. Ein für die Statistik 

nicht quantifizierbarer Teil der Unterschiede 

zwischen den Kreisen ist auf diese Umzugs- und 

Grenzeffekte zurückzuführen. Trotz dieser statis-

tischen Unzulänglichkeit kann in den länd lichen 

Regionen ein höherer Anteil der zu Hause durch 

Angehörige Gepflegten angenommen werden 

als in den städtischen Regionen. Hier wirken 

sich die eher noch traditionellen Fami lienstruk-

turen und der daraus resultierende größere 

Familienzusammenhalt auf die Inanspruch-

nahme von stationären und ambulanten Pflege-

leistungen in den Stadt- und Landkreisen aus. 

In den Landkreisen wurden Ende 2005 knapp 

46 % der Pflegebedürftigen zu Hause ohne 

professionelle Hilfe betreut. In den Stadtkreisen 

trifft dies nur auf knapp 41 % der Pflegebedürf-

tigen zu. In den Landkreisen waren auch nur 

etwa 34 % der pflegebedürftigen Menschen in 

Pflegeheimen untergebracht; in den Stadtkrei-

sen dagegen 40 %. Unabhängig davon führen 

aber Unterschiede beim Altersaufbau der Kreis-

bevölkerungen dazu, dass die Pflegequoten in 

den „jüngeren“ Landkreisen rund um Stuttgart 

deutlich geringer ausfallen als etwa in den „äl-

teren“ Stadtkreisen Pforzheim, Baden-Baden 

oder Karlsruhe. 

Im Landesdurchschnitt wurden 21 Empfänger 

von Geld- oder Pflegeleistungen je 1 000 Ein-

wohner festgestellt. Die meisten Empfänger von 

Pflegeleistungen je 1 000 Einwohner gab es 

im Neckar-Odenwald-Kreis mit 32 Empfängern, 

gefolgt vom Stadtkreis Pforzheim mit 31 Emp-

fängern; mit 16 Empfängern die wenigsten in 

den Landkreisen Tübingen, Ludwigsburg und 

Böblingen (Schaubild 4). 

Im Norden Deutschlands höhere Pflegequoten

In Deutschland waren im Dezember 2005 ins-

gesamt 2,13 Mill. Menschen pflegebedürftig; das 

waren rund 52 000 oder 2,5 % mehr als 2003. 

Der Anteil der Pflegebedürftigen an der Bevöl-

kerung variiert zwischen den Bundesländern 

erheblich. Die Höchstwerte mit rund 3,1 % wei-

sen Sachsen-Anhalt und Bremen sowie Meck-

lenburg-Vorpommern mit 3,0 % auf. Neben 

Bayern, Rheinland-Pfalz und Hamburg mit je 

2,4 % wurden für Baden-Württemberg (2,1 %) 

die geringsten Anteile festgestellt. 

Gegenüber der Vorgängererhebung 2003 wei-

sen nicht nur die Daten für Baden-Württemberg 

auf einen Trend zur „professionellen“ Pflege in 

Pflegeheimen hin. Auch in Deutschland insge-

samt ist die Anzahl der stationär in Heimen Ver-

sorgten um 36 000 bzw. 5,7 % recht stark ange-

stiegen. Im Gegensatz zu der Entwicklung im 

Land ist in Deutschland insgesamt die Anzahl 

der durch ambulante Dienste Betreuten noch 

um 21 000 (4,8 %) angestiegen, während auch 

hier die Zahl der „reinen“ Pflegegeldempfänger 

um 6 000 (0,6 %) abnahm. Somit sank auch 

der Anteil der zu Hause Versorgten von 69,2 % 

um einen Prozentpunkt auf jetzt 68,2 %. Die 

stärkste Bedeutung hat die Pflege in Heimen 

in Schleswig-Holstein: 38,7 % aller Pflegebe-

dürftigen erhielten dort vollstationäre Dauer-

pflege. In Brandenburg und Hessen hingegen 

erhielten nur 24,9 % diese Leistung, im Bundes-

durchschnitt waren es 30,3 %. 

Zahl der Pflegebedürftigen wird 

weiter zunehmen

Nach einer aktuellen Modellrechnung des 

Statistischen Landesamtes könnten bis zum 

Jahr 2030 fast 350 000 Menschen in Baden-

Württemberg pflegebedürftig sein, was einer 

Zunahme um rund 55 % im Vergleich zur heu-

tigen Situation entspricht. Mit der zunehmen-

den Zahl Pflegebedürftiger wird auch der Be-

darf an Pflegepersonen ansteigen. Betrachtet 

man die kurzfristige Entwicklung seit 1999, 

scheint die professionelle Pflege vor allem in 

Heimen an Bedeutung zu gewinnen. Auch die 

ambulanten Dienste verzeichneten Zuwächse, 

im Vergleich zur stationären Unterbringung 

sind diese aber geringer, und nach dem zuletzt 

festgestellten leichten Rückgang scheint die 

weitere Entwicklung doch unsicher zu sein. 

Dass der Anteil der Pflegegeldempfänger mit-

telfristig tatsächlich merklich zurückgehen wird, 

wie sich nach den jüngsten Ergebnissen an-

deutet, lässt sich noch nicht abschließend be-

urteilen. Es spricht allerdings einiges für eine 

solche Entwicklung. Die absehbare weitere Ver-

änderung der Familienstrukturen dürfte dazu 

führen, dass die Pflege allein durch Angehörige 

immer weniger gewährleistet werden kann. 

Die stärkere Frauenerwerbstätigkeit wie auch 

die zunehmende Mobilität der berufstätigen 

Bevölkerung führen dazu, dass der Wohnort 

der pflegebedürftigen Eltern und der Lebens-

mittelpunkt der Kinder räumlich auseinander-

fallen, wodurch das private Pflegepotenzial ab-

nimmt. Besonders aber die seit den 60er-Jahren 

des letzten Jahrhunderts drastisch gesunkenen 

Geburtenzahlen wirken sich negativ auf die Zahl 

der möglichen Pflegepersonen im familiären 

Umfeld aus.
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